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Saur Theorie der pluralistischen Gesellschaft

Die gesellschaftliche Vielfalt

Dıie Gegenwartsgesellschaften der „westlichen Länder“ werden ın der Regel als plu-
ralistisch bezeichnet. Eıne Pluralıtiät konkurrierender Gruppen kämpft MI1t- und CN-
einander, un ıhren Platz 1mMm gesellschaftlichen Gefüge festigen. Die verschiedensten
Werte und Leitbilder FG 1n Konkurrenz ueinander und emühen sıch durch die
S1€e repräsentierenden Gruppen Durchsetzung und Anerkennung.

Gruppenpluralısmus 1St jedoch nıcht allein eın charakteristisches Merkmal beste-
hender Gesellschaften: TInnerhalb eines jeden gesellschaftlich-staatlichen Rahmens Andet
sich eine „Mehrzahl nebeneinander konkurrierender und aufeinander bezogener sozialer
Gruppen. Der Gruppenpluralismus 1St SOMIT ein generelles Kennzeichen menschlicher
Gesellschaft.“ Auf den Pluralısmus verweist schon Aristoteles, WEn 1n Auseinan-

dersetzung mit Sokrates’ These über dle Einheit der Polıs betont: „Einheıit mu{fß se1n,
in der Famıuıulie W1€e 1im Staat: aber LLUT in Zew1sser Beziehung. Denn z1bt einen rad
der Einheıit, der Staat mächtig wiırd, dafß nıcht mehr eın Staat 1St, oder
CI, ohne aufzuhören, se1n, einem schlechten Staat wird, weıl seine Harmon1ıe
in Unitormität ausartet.“ Der Staat ist, in Aristoteles’ Worten, „eıne Vielheıit, die

geeint un T: Gemeinschaft geformt werden MUu durch Erziehung“ 2. Er verwirft
den totalıtären Staat,; weıl iıhm das Merkmal der vielfachen Gliederung fohle

In der Geschichte des HEUHELEN europäischen Denkens Z1Ng dıe Einsicht 1n die gru
pale Struktur jeglichen menschlichen Zusammenlebens für über eın Jahrhundert
dem Einflufß und der Vorherrschaft der Gedankengänge Rousseaus verloren. Eın VOTI-

gegebener „volonte generale“ beansprucht uneingeschränkten Gehorsam. Sowohl pPal-
tikulare Sonderinteressen als auch ıhre Keprasentanten, die organısiıerten Gruppen,
steilen ıne dem Gemeinwillen abträgliche Veriırrung, ıne Vertälschung des Gemein-
schaftswillens dar. Der Gruppenpluralismus hat 1n der monistischen Staatslehre KOuUS-

keinen Platz Die „AaSSOC1At1ONS partielles“ verhindern die Ausformung des AT

gemeinınteresses. Im Staat dart daher keine Sondergruppen gyeben
Ks edurfte SE einschneidender Veränderungen des strukturellen Hintergrunds,

wıederum den Blick für die Vieltalt und Komplexıtät des Zusammenlebens in

Steffani, Artikel „Pluralısmus“, 1n Wörterbuch der Soziologıe, hrsg. A Bernsdorf (Stutt-
Dart 21969) 807
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Rousseau, Du ‚Ontrat Socıial (Parıs 209

TE



xel Gehring

der Gesellschaft öftnen. Die Epoche der iındustriellen Revolution mIit ihrer drasti-
schen Infragestellung des überkommenen gesellschaftlichen Selbstverständnisses wıder-
legte alle Theorien, die auf der Vorstellung eines Gemeinschaftswillens oder eines
umfassenden Wertconsensus fußten. „Dumpfe Arbeitermassen“ lassen siıch nıcht 1n
das tradıtionelle gesellschaftliche Selbstverständnis einordnen; Arbeitervereine, and-
werker- und Bauernverbände, 1m spateren Jahrhundert dann auch Gewerkschaften,
stellen bereits die instiıtutionelle Verankerung der „Pluralität des soz1alen Gesamt-
systems“ dar Marx betont den dichotomisch-antithetischen Charakter der Gesellschaft
seiner eit Spencers Evolutionsgesetz fixiert dıe zusammenhängende Heterogenität
als Charakteristikum der industriell-pazifistischen Gegenwartsgesellschaft. Durkheim
lehrt, daß in komplexen Gesellschaften die Indıyiduen durch intermediäre Gruppen
mMi1t dem gesellschaftlichen Ganzen vermittelt selen. Die grundlegenden Untersuchun-
SCH Otto VO  ; Gierkes über das deutsche Genossenschaftsrecht welisen die Pluralität
als Grundkomponente menschlichen Zusammenlebens auch für frühere Gesellschaften
nach 4

Die Furcht VOT dem Verlust der Einheit

Sowohl 1n der sozi0logischen als auch 1n der polıtikwissenschaftlichen Diskussion
der Gegenwart wırd die gruppale Struktur jeglichen menschlichen Zusammenlebens

= als gesichertes Datum DESETZL; sSe1 CSy daß InNnan VO  ; der komplexen Gesellschaft, se1 CD,
dafß INn  > VO  w den intermediären Gruppen spricht, die den indıviduellen Bürger und
das staatlıche Ganze vermitteln.

Besteht aut der einen Seıite eın Consensus darüber, dafß Gruppenpluralität ein struk-
turelles Grundmerkmal der Gesellschaft bilde, wırd doch aut der anderen die Tat-
sache der „Pluralität“ Aaus unterschiedlicher Perspektive analysiert und bewertet. Wo
dıe einen 1n der gruppalen Vieltalt ine Chance der Verminderung VO  —3 Unterdrückung
un Zwang, eın Potential der Freiheit sehen, befürchten die anderen Anarchie, Bur-
gerkrieg, Chaos, Verlust der gesellschaftlich-staatlichen Einheit.

Die Furcht VOT AÄnarchie, Bürgerkrieg und Chaos Wr CS, die Thomas Hobbes seinen
„Levıathan“ entwertfen 1eß Hobbes sah die gesellschaftlichen un polıtiıschen Wırren
seliner Zeıt, die Auseinandersetzungen un: Kämpfe riıyalisierender Gruppen Wiıe kann

bestehender „Vielfalt“, der konfligierenden Auffassungen unterschiedlicher
gesellschaftlicher Mächte der Kampf aller alle, dıe Anarchie vermıeden werden?
Hobbes beantwortete diese rage, iındem den „Leviathan“, die souverane staatliche
Hoheitsinstanz konzipierte. Der „Leviathan“ 1St. mit allen Befugnissen und Oompe-
tenzen ausgerüstet, als mächtiger Schiedsrichter den Streit der rıyalisıerenden SC-
sellscha#lichen Gruppen schlichten. Als nıcht hinterfragende Oberinstanz aralı-
tlert gesellschaftliche Stabilität un Eıinheıit.

Gierke, Das Wesen der menschlichen Verbände (Darmstadt
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Hobbes Konzeptıion des Staats als Schlichtungs- un: Regulierungsinstanz 1im Kampf
der gesellschaftlichen Gruppen beeinflußte nachhaltig bis ZAE (GGegenwart hıin dieONO IN VE OT staatstheoretische Diskussion der Folgezeit. Der Staat als „Leviathan“ wurde be-
sonders immer dann wıeder beschworen, WenNnn dıe soziale Gruppenpluralität über-
mächtig werden und die übergeordnete Finheit drohte.

ıne Gefährdung des staatlichen Hoheitsanspruchs sahen konservatıve Staatstheo-
retiker besonders in der politischen Pluralismustheorie, W1e s1e VOTL allem im ersten

Drittel des 20 Jahrhunderts VO  } englischen un: französischen Politikwissenschaftlern
w1e Cole, Lask:ı und Benoı1st vertreten wurde Ihnen gemeinsam
1St dıe radikale Kritik überkommenen Staatsbegrifl, VOTLr allem der dem Staat

zugesprochenen Omnıi1potenz, und die entscheidende Forderung, den Staat auf den ıhm
1m Rahmen des Gruppenpluralismus tatsächlich un: legitimerweıse zukommenden
Platz verweılsen. Dıie Einwände richten sich ine Überbetonung des Souverä-

nıtätsprinz1ps, die jeglichen Wıderstand den Monopolanspruch des Staats A

schließen 11l Untrennbar hiermit 1STt dıe Forderung ach der prinzipiellen Gleich-
wertigkeit der Macht des Staats und der Macht der UuUfonOmMe: Gruppen innerhalb
des Staats verknüpft Folgerichtig wendet sıch die Kritik sowohl die Ansprüche
des autoritäts-bürokratischen Obrigkeitsstaats als auch radikal-demokratische
Theorıien, die, gestutzt auf Rousseau, 1n jeglichem Gruppenpluralismus und -partiku-
larısmus i1ne dem Gemeinwillen abträgliche Verirrung sehen. Ihren prononcıiertesten
Ausdruck findet die pluralistische Konzeption 1n der These Harold Laskıis, daß bei
eiıner Kaollision staatlicher und gewerkschaftlicher Interessen ein unbedingter Prior1-
tats- und Loyalitätsanspruch des Staats nıcht anzuerkennen se1

Wo die Autoritätslegitimatıon des Staats derart in Frage gestellt wird,
nıcht, daß siıch die Kritık frühzeitig Wort meldet. In der deutschsprachigen Dis-
kussion wırd S1e nachdrücklichsten VO  . arl Schmitt VOo:  en Er sieht dıe
atalen Folgeerscheinungen einer pluralistischen Gesellschaft 1n der Weımarer Republik
verwirklicht, neben den politischen Parteıen die Träger der divergierenden sozialen
Interessen WwW1e Gewerkschaften, Kirchen, Industrieverbände der Formulierung des

jeweils geltenden staatliıchen Interesses SOWI1e der Ausübung der staatlichen Gewalt

beteiligt sind. iıne derart pluralistische Gesellschaftsform 1St Aaus der Perspektive Carl
Schmuitts MI1t dem Verlust der „staatlıchen Substanz“ gleichbedeutend. S1e münde in
d1e Auftflösung des Staats überhaupt®. Der Staat stelle hier nıcht mehr iıne souverane
nNnstanz dar, iıne 1n den Worten Werner Webers „unverzichtbare überwölbende
Einheit der Herrschaftsordnung“, 1ın der die miteinander konkurrierenden Grup-
PCN auf iıne „gliedhafte und dienende Rolle“ beschränkt sej]en

) Vgl Steffanıi, 8OS
Ö  Ö Vgl VO  - der Gablentz, Art. „Pluralismus“, 1n * Staat und Politik, hrsg. Fraenkel un!

Bracher (Frankfurt 234
Vgl Laski,; Studies 1n the Problem otf Sovere1ignity (New Haven

Schmitt, Der Hüter der Verfassung (Tübingen 70}

Weber, pannungen un: Krätfte 1m westdeutschen Verfassungssystem (Stuttgart “1958) 58
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In den Beiträgen arl Schmitts und Werner Webers artıkuliert sıch die Befürchtung,
die konkurrierenden gesellschaftlichen Gruppen zerstorten das staatlıche Gefüge und
die Einheit der Herrschaftsordnung. Wenn auch nıcht explizit gedußert, schwıingt
doch 1n ihren Worten dıie Besorgn1s mıt, der Verlust der „staatlıchen Substanz“
könne 1n einen Zustand der Anarchie münden. Die Vieltalt der gesellschaftlichen
Gruppen, auf iıne „gliedhafte und dienende Rolle“ beschränkt, erscheint eher als eın
notwendiges bel denn als eın Tatbestand, der „alleın mıt den Grundgegebenheiten
der menschlichen Existenz vereinbar 1St  « 1

Auch dort allerdings, Man weıß, da{fß nıemals der „eine Mannn oder die eine
Gruppe finden (sein wırd), die uns alle AÄAntworten geben können“, da{fß ‚11 UF 1m
Wıderstreit der verschiedenen und gegensätzlichen Interessen die jeweıls beste Lösung
zustande kommen aM  D 1 wırd das Prinzıp des Gruppenpluralismus häufig iıne
Voraussetzung gebunden, die 1n den Beiträgen Schmitts und Webers Z Ausdruck
kam: Unabdingbar Mit der Vielzahl und Heterogenität der konkurrierenden Grup-
pCNnN MuUu eın alle umgreifendes gemeınsames Band verknüpft sein, ine Art (Gsarant der
Einheit 1n der Vielfalt. Da dıie Fähigkeit und „Bereitscha vAln Einsicht der pluralistischen
Gruppen 1n das Gemeininteresse. überwiegend kritisch beurteilt (wırd)“ 1 sollen be--
stimmte Mechanısmen, Solidar- bzw Solidaritätsregulative dıe Gewähr bieten, daß
1n der ZWwar notwendigen Pluralität doch ein überbrückender Zusammenhang, das
Gemeinwohl, erhalten bleibt. (G0et7z Briets sıceht ein mögliches Solıdaritätsregulativ
1in dem päpstlichen Hınvweis autf „eıne Neuordnung der Gesellschaft durch VO  -

erwachsende Leistungsgemeinschaften“ 1 Roman Herzog weIlst auf „Integrations-
herde“ hın, als dıe das Gesamtvolk, die unmıttelbar VO olk gewählten Staatsorgane
SOWI1e dıe VO anzecn olk gewählten Staatsoberhäupter fungieren könnten 15. Her-
bert Krüger spricht VO  w einer pluralistischen Offentlichkeit, dıe die Integration voll-
zıiehe und verhindere, dafß der Staat 1n eın ıberalistisches Nebeneinander pluralisti-
scher egozentrischer Motivationen verfalle 1

Der zusammenfassende UÜberblick zeıigt, da{fß auch zahlreiche Theorien, die den
gesellschaftlichen Pluralismus bejahen, eın dıe Gruppenvielfalt übergreifendes Prinziıp
VOFrausSsetzZen, U1l ZU verhindern, dafß die Vielfalt die Einheit zerstore. Staat, Ööftent-
ıche Meınung, Leistungsgemeinschaften werden als möglıche Integrationsfaktoren g-
AaNnnt. Gleichsam „ VOI oben“ ZESETZT, gyreifen S1€e ın den Gruppenpluralismus eın und
bieten dıe Gewähr, da{ß das verbindende FElement gewahrt bleibt: se1 durch direkten
manıpulativen Eıngrift, se1 durch als verbindlich verkündete Normen oder auch

10 Herzog, Art. „Pluralismus“, 1n * Evangelisches Staatslexikon (Stuttgart, Berlin
il Dahrendorf, Gesellschaf* un Freiheit München 255

Frtir VO Schrötter, Kommunaler Pluralismus und Führungsprozeß (Stuttgart 1969)
Wössner, Mensch un: Geselischaft Berlin 492
Briefs, ÄFft: „Pluralısmus“, 1n * Staatslexikon, (Freiburg 300
erzZog, 1544
Krüger, Allgemeıne Staatsiehre (Stuttgart 250, 348
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durch die „Projektion eines Menschenbildes und einer darauf bezogenen derivativen
Bestimmung der Sozialstruktur“ 17. Wıe 1n der wirtschaftspolitischen Diskussion
Fuckens Theorie der Gruppenbalance keinen Anklang fand, wird auch 1in den
politikwissenschaftlichen, staatstheoretischen und soz1ıologıschen Beiträgen überwie-
gend die Möglichkeit verworfen, die Gruppen könnten 1n der konkurrierenden Aus-
einandersetzung Aaus sıch selbst heraus eın interdependentes „Gleichgewicht der Kräfte“
entwickeln. Eın zusätzlicher Mechanismus als Solidaritätsregulativ wırd SC-
{ordert, ıL  3 1im Rahmen der spezifischen Sonderinteressen Stabilität und Geme1in-
interesse wahren 18.

Konflikt und Interesse

Dem Begriff Interesse kommt iın der Pluralismusdiskussion iıne zentrale Bedeutung
\Wo die konservativen Staatstheoretiker VON Thomas Hobbes bis Carl Schmitt

das „Gemeinninteresse“ in den Vordergrund ihrer Überlegungen stellen, wırd dort,
INa  - den soz1alen Pluralismus als notwendiges Potential der Freiheit sıeht, die zentrale
Funktion des Gruppeninteresses hervorgehoben.

„Interesse“ 1STt MI1t der soz1alen Natur des Menschen SESCTZL. Menschliche Ex1istenz
1St gleichbedeutend mi1t einer spezifischen Sıcht der „Dinge“, einer besonderen Inter-
pretation der Fülle soz1ıaler Erscheinungen, der soz1alen Komplexıtät in der Vielzahl
ihrer Bestände. Je nach ihrer Stellung 1m bewerteten Dıfterenzierungssystem, 1mM Sy-
stem soz1ıaler Schichtung, Je nach berutlicher Posıtion, sozialer Herkunft, Je nachdem
also, W 1e die Menschen 1 Net7z soz1ialer Beziehungen „verortet“ sınd, 1St für die (3@e*
sellschaftsmitglieder 1ne spezifische Perspektive, ine besondere Interessenlage, die
sıch VO der Interessenlage der anderen unterscheidet, konstitutiv.

In der Pluralismusdiskussion erweIlst sıch als notwendig, 7zwiıschen Interesse als
„Anteilnahme“ und Interesse als ANHUEZEN unterscheiden. Wo Individuen „sıch
für interessieren“, „interessant finden“, tragt Interesse die Bedeutung
VO  ; „Anteilnahme“: Jemand interessiert sich für die liıterarıschen Neuerscheinungen
über das Thema „absurdes Theater“, für Schmetterlinge, für den Tabellenplatz seines
Fußballvereins. Dem Interesse als Anteilnahme steht das Interesse als Nutzen e
über: das Interesse einer Lohnerhöhung, eıiner MIt Erfolg bestandenen Prüfung,

der Ausweıtung der Miıtbestimmung. Interesse 1m Sınn VO  3 Interessiertsein einer
estimmten Thematik und Interesse 11 eines konkreten Vorteıls, eınes „Nutzens“,
werden hier analytisch unterschieden 1

Uns interessiert „Interesse als Nutzen“, das zentrale Konstitutionsprinz1ıp der „plu-
ralistischen“ Interessengruppen. In der Pluralismusdiskussion werden dıe Gewerk-

WöOssner, 5065
Ebd

Hırsch-Weber, Politik als Interessenkonflikt (5Stuttgart
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schaften, der Bauernverband, die Hausbesitzervereinigung als Interessengruppen Ver-

standen, Organısationen also, deren Ziel 1n der Vermehrung des konkreten „Nutzens“
ihrer Miıtglieder, in der Durchsetzung einer bestimmten Forderung besteht. Sowohl
ın der deutschsprachigen als auch in der angelsächsischen Pluralismusdiskussion wırd
1U  e} miıt dem Begrift der pluralistischen Gesellschaft eın Merkmal VOL allen anderen
SESELIZL: die konkurrierende Einflußnahme der Vielzahl der Gruppen auf die Inhaber
der politischen Entscheidungspositionen. Konkurrenz findet hierbei autf Z7Wel Ebenen

die Konkurrenz der Gruppen eLtw2 Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bände untereinander SOWI1e die Konkurrenz 7zwıschen der einzelnen Interessen-
5  '  TuDPC, die ein bestimmtes Ziel durchsetzen, einen „Nutzen“ realisıeren will, und
den Inhabern der politischen Positionen, die über die Zielverwirklichung entscheiden.

Mıt dem Begriff der Interessenkonkurrenz 1St zugleich der des Konflikts ZESETZT.
Unterschiedliche Interessen sınd yleichbedeutend MmMI1t unterschiedlichen Zielen Die
uneingeschränkte Verwirklichung des Ziels der einen Gruppe würde die Verwirkli-
chung des Ziels der anderen ausschließen. Konkurrierende Gruppen sınd zugleich
auch konfligierende Gruppen In der konfligierenden Auseinandersetzung sucht jede
Gruppe dıe Realisierung ihres Ziels 1m orößtmöglichen Ausmaß durchzusetzen und
die Realisierung des Ziels der anderen Gruppe 1m größtmöglichen Ausmafß VeLIr-
hindern.

Der Interessenkonflikt 15t für die pluralistische Gesellschaft konstitutiv. Oswald
VO  w} Nell-Breuning unterscheidet zwiıischen Überzeugungskonflikten auf der einen und
Interessenkonflikten auf der anderen Seıte. Während Überzeugungskonflikte „ıhrer
Art nach 1UTr mit Gründen, das 1St mit Erkenntnismitteln, au  en werden (kön-
nen) 29 siınd Interessenkonflikte W 1e alle Konflikte praktisch-politischer Art „der
Kompromifßlösung nıcht LLUT zugänglich, sondern rufen geradezu nach ıhr.“ ell-
Breuning tährt fort: „Eıne snobistische Haltung, die sıch über Interessen schlechthin
erhaben dünkt un 1n ihnen Nur Schmutziges erblickt, annn über Interessen-
konflikte LLUTr die Nase rümpfen. Eıne solche Haltung wıderspricht aber der unumstöß-
lichen Tatsache, daß menschliches Handeln immer NUur Handeln etWAaS ayıllen‘ seıin
kann, daß der Mensch 1LLULP dessentwillen handelt und überhaupt handeln kann,
W 4s ıhm erstrebenswert erscheıint, ıhm liegt Solange der Mensch
materielle Bedürfnisse hat und alle menschliche Kultur autf materijeller Grundlage
autfbauen muß, siınd auch materielle Interessen un: tolgerecht auch Konflikte S1e
legitim.“

Die „interessenfeindliche“ Haltung, W1€e S1E 1n den Überlegungen VO  - Carl Schmitt
oder Werner Weber Au Ausdruck kommt, 1St allerdings nıcht auf die Schriften kon-
servatıver Staatstheoretiker beschränkt. uch die Soziologie ann sıch auf iıne lange

Nell-Breuning, Normatives ZUr Konfliktproblematik un Konflikttheorie, 1n dieser Zschr.
154 (1969) 249

21 Ebd 250
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Tradition berufen, 1in der Harmonie und Consensus gepriesen, Interesse und Konflikt
hingegen verdammt werden. Pau! VO  =) Lilienfeld, Albert Schäffle, Ren Worms,
NUur einige NCNNEN, etizten Gesellscha f 1n Analogie zZu Organısmus; und WI1e
der Organısmus Nnur dann gesund iSt, WEeEeNN frei VO  3 Störungen‚ „Krankheiten“
Ist;, sınd auch Harmonie und das Fehlen VO  e} Konflikten die unumstößlichen Vor-
aussetzZuUunNgen einer „gesunden“ Gesellschaft.

Die Gedanken der frühen Vertreter der organologischen Soziologie haben ihren
Niederschlag bis h1n ZUL gegenwärtigen soziologischen Theorie gefunden. Die Ver-
LEr der modernen „strukturell-funktionalen Theorije“ Iragen nach den Bedingun-
SCH des gleichgewichtigen Funktionierens soz1ialer Systeme; S1e vernachlässigen Dis-
harmonie, Konfdflikte, Störungen, soz1alen Wandel:;: S1e tendieren dazu, diese Phäno-
inenNne als dysfunktional kategorisieren. Dahrendorf bezeichnet ihr Gesellschafts-
modell als den ‚stillen Dorfteich der Utopie“ 2 Nell-Breuning spricht VO  w der „toten
oder höchstens total verschlafenen Gesellschaft“ 2 Die konfligierende Auseinanderset-
ZUNZ, der Interessenkonflikt, widerspricht den Grundprämissen ihres Systems.

Ist Einheit 1ın der Vielfalt möglıch?

Daflß Auseinandersetzungen, Konflikte, Rebellionen den gesellschaftlichen Rahmen
9 den übergeordneten Wert- und Normenconsensus zerstoren können, 1St
ein nıcht Jeugnender Tatbestand. Insotern haben die Überlegungen VO  w} Thomas
Hobbes bis ar] Schmitt ihre berechtigte Grundlage. leraus L1LLU.  e) aber die Konse-
ucn: zıehen, Auseinandersetzung und Konflikt als schlichtweg zerstörerisch
verdammen, heißt 1Ns andere Extrem verfallen. Es stellt sıch vielmehr die konkrete
rage, WI1e Auseinandersetzungen der Gruppenpluralıität mMI1t gleichzeitigem Consensus‘é un Stabilität vereinbaren Sind. Wesentliches Kennzeichen der pluralistischen
Gesellschaft 1St eın System der unıyversalen Miıtbestimmung, „insofern Entscheidungen
innerhalb des Spielraums, 1n dem S1e überhaupt möglich sınd, direkter Miıt-
Wirkung der Beauftragten aller unmıiıttelbar Betroftenen zustande kommen“ Z Die
pluralistische Gesellschaft, wıe Gerard Degre betont, „MUST ta  KeEe 1nto AaCCOUNT the
interests an aspıratıons of all societal sroupings: eCONOMIC, polıtical, Ahal cultural“ Z

Seit Platon und Aristoteles 1St üblich, Staats- und Regierungsformen nach dem
rad der „Mitbestimmung“ x klassıfiziıeren, die S1€e den VO  w} der direkten Macht-
ausübung Ausgeschlossenen bei den S1e betreffenden Entscheidungen zugestehen. Die
Skala reicht VO  w Tyrannenherrschaft und Oligarchie, der Herrschaft der wenigen,

Dahrendorf, (B A
\AA Nell-Breuning, 246
Pross, Zum Begriff der pluralistischen Gesellschaft, 1n Zeugnisse. Theodor Adorno ZU

60 Geburtstag, hrsg. Horkheimer (Frankfurt 447
25 Degre, Freedom AN! Social Structure, 1n * American Sociological Review 11 (1946) 531
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bı hin SEg Demokratie, der Herrschaft der vielen, des Volks Auf den gesellschaft-
lichen Bereich bezogen, stehen In eınen Ende des Kontinuums totalitiär organısıerte
Gesellschaften, in denen wenıge mıtbestimmen: anderen Ende pluralistische, in
denen dıe Mitbestimmung aller gyarantıert 18 Die Mıtsprache, Mıtwirkung, Mıtbestim-
INUuNg aller bei allen Entscheidungen, dıie S1e betreften, 1STt 1ın der Konzeption der plura-
lıstischen Gesellschaft 7R Postulat erhoben.

Es bleibt die entscheidende Frage beantworten: Wıe sınd Miıtbestimmung und
konkurrierende Auseinandersetzung der Gruppenpluralıtät in der pluralistischen Ge-
sellschaf* möglıch, ohne daß „Einheit“, Rahmenconsensus, gesellschaftliche Stabilität
gefährdet werden?

Der Terminus „Rahmenconsensus“ iımpliziert, daß in der pluralistischen Gesell-
schaft WAAar Auseinandersetzungen spezifische Interessen und Ziele 21Dt, dafß aber
ELOL dieser Konflikte ein VOoOn allen Beteiligten übergeordneter Consensus akzeptiert
wırd. Dieser Consensus beziehrt sich einmal auf dıie „Spielregeln“ der Auseiınander-
SCETZUNG, autf die Miıttel und Methoden eLtw2 der gewerkschaftliche Streik dıe VO

allen Beteiligten als normenkonform angesehen werden. Der Rahmenconsensus be-
zieht sıch des weıteren auf allgemein akzeptierte Grundprämissen, W1e S1e ELW 1n
der Verfassung verankert sSiınd: Schutz der Menschenwürde, Freiheit der Religions-
ausübung UuSW. Rahmenconsensus bedeutet also: Auseinandersetzungen und konfli-
y]erende Interessen innerhalb eines übergeordneten, VO  z} allen akzeptierten Normen-
und Wertesystems, das 1m Interessenkonflikt VO  3 allen Beteiligten als „unbefrag-
bare“ Grundlage ANSCHOMMCN wird.

Wıe 1ST 1U  ' eın Rahmenconsensus, W1e 1St „Einheit in der Vielfalt“ möglıch? Eınen
Rahmenconsensus können WIr überall dort teststellen, W alle so71alen Gruppierun-
SCNH, alle Interessengruppen nter den Grundbedingungen innerhal des Rahmens des
bestehenden Systems ine taktische Chance 7E Durchsetzung ihrer spezifischen Inter-

sehen. Wo Ntier den gegebenen Bedingungen des bestehenden Systems soziale
Gruppen die eftektive Chance Z Realisierung ıhrer Ziele sehen, esteht für S1e keine
Notwendigkeıt, durch oftenen Konflikt, durch Rebellion oder Revolution das beste-
hende System 1n rage stellen, zerstOren, ein alternatıves, an seine
Stelle sSsetizen

enn die Chance, die alle Gruppen ZUr Durchsetzung ihrer Interessen den
Prämissen der bestehenden Gesellschaft sehen, konstitutiv für dıe Stabilität des Je-
weılıgen soz1alen Systems ISt, erhebt sıch die welıtere rage nach der strukturellen
Konstellation eıiner Gesellschaft, dıe der Gruppenpluralıtät die eftektive Möglichkeit
einer umtassenden Interessenrealisation o1bt Auftschlufß auf die Frage nach dıeser SDE-
zıfischen strukturellen Konstellation ergibt die Analyse soz1ialer 5Systeme, 1n der eın
solcher Rahmenconsensus nıcht besteht, die durch Rebellion oder Revolution CT-

schüttert und zerstOrt werden.
Die Analyse solcher Systeme 5lr ein Merkmal VOT allen anderen hervortreten:

Die gruppale RKepräsentation VO  e} Interessen un Erwartungen ISTt 1n eıner solchen
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Gesellschaft unzureichend oder zerstOrt. Fehlende gruppale Repräsentation bedeutet,
daß zahlreichen Gesellschaftsmitgliedern die Möglichkeit verwehrt ISt, ıne organı-
sierte Aktivität ZUTF Durchsetzung iıhrer Interessen entwickeln. Die Soz1i0logen SPre-
chen VO  = einer tehlenden „intermedıiären“ Struktur. Zwischen den individuellen Bur-
SCINI auf der einen und der staatlıchen „Obrigkeit“ auf der anderen Seite tehlt das
gruppale Repräsentationssystem der Interessengruppen. Organıisıerte Interessengrup-
PCH aber sınd notwendiıg, einmal den „Interessenträgern“, also den selbst Betrof-
fenen, dıe Möglıchkeit geben, dıe Inhaber der polıtischen Entscheidungspositionen
über die eigenen krwartungen informieren: organısıerte Interessengruppen sind
weıterhin notwendig, den „Interessenträgern“ die Möglichkeit veben, MI1t Nach-
druck, MI1tTt dem notwendıgen „pressure: auf die Inhaber der Entscheidungspositionen
7wecks Ertfüllung der eigenen Erwartungen einzuwirken.

Wo dıe intermedijäre Struktur eıner Gesellschaft, das gruppale Repräsentatıions-
SYSLIEM der Erwartungen schwach 1St oder tehlt, besitzen die Interessenträger, dıe selbst
Betroffenen, keıine Möglıchkeit, ıhre Erwartungen artıkulieren. In Konsequenz

E SE A
sind dıe Inhaber der politischen Entscheidungspositionen schlecht oder Sar nıcht über
die Erwartungen, über deren Erfüllung bzw Nıchterfüllung S1e entscheiden, infor-
milert. Folglich esteht dıe permanente Gefahr, dafß S1e den Erwartungen der (22:
sellschaftsmitglieder vorbeiregieren. Diese wıederum sehen, in KOonsequenz, keine
Chance ZAAT: Erfüllung ıhrer Interessen den gegebenen Sıtuationsbedingungen
und tendieren dazu, durch Rebellion, Revolte, Revolution die Grundlagen des beste-
henden Systems zerstOren, um ein alternatıves( seine Stelle NFA

Raıiner Lepsius hat Beispiel der nationalsozialistischen Bewegung veze1gt,
dafß zwıschen „Verfügbarkeıt“ AA revolutionären Aktıon und Auseiınander-
tallen der intermediıiären Gruppen, ELW der bäuerlichen Repräsentationsorgane, ın
direkter Zusammenhang bestand, da{fß hingegen Katholiken und Gewerkschaftsmit-
ylieder, deren gruppale Vertretung auch 1in Krisenzeıten „wenıgstens symbolisch wirk-
54 blieb“, SC den revolutionären Anspruch weitgehend iımmun 2 ber-
all, revolutionäre Bewegungen entstehen, weıl sıch bestimmte Gruppen 1m Rahmen
des bestehenden Systems 1m Vergleıch anderen Gruppen „benachteiligt“, VO  ® —

deren Gruppen „unterdrückt“ und „ausgebeutet“ fühlen, 1St die Benachteiligung auch
ine der tehlenden oder unzureichenden gruppalen Repräsentatıion. Eınige Grup-

pen können hre Erwartungen artıkulieren, andere nıcht, und die fehlende Möglich-
keit der Artıkulation wirkt sich wıiıederum negatıv auf die Chance der Erwartungs-
erfüllung AUS.,.

Eıne ausgepragte intermediäre Gruppenstruktür bıldet dıe elementare Vorausset-
ZUNg, un Einheit in der Vieltalt ermöglıchen. Unter dieser Voraussetzung nehmen
alle Beteiligten AIl den Entscheidungen, VO  w denen S1e betroften sind, teil. Je mehr
s1e den S1ie betreffenden Entscheidungen partızıpleren, U1l größer 1St die Wahr-

Lepsıius, Extremer Nationalismus (Stuttgart Z 28
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scheinlichkeit der Erwartungserfüllung, größer die Chance für einen umfassen-
den Rahmenconsensus, für dıe Stabilität des 5Systems

Das Korrelat Z ausgepragten intermediären Struktur 1n der pluralistischen Gesell-
schaft bılder die Tatsache, daß die polıtischen Entscheidungspositionen 1n dieser Gesell-
chaft durch Wahl;, das heißt durch Entscheidung über mıindestens Zzwel alternatiıve
Möglichkeiten besetzt werden: denn das Wiıssen um die eigene Abwählbarkeit bildet
tür die Inhaber der Herrschaftspositionen einen entscheidenden Handlungsimpuls,
ihr »”  hr den Wünschen der Gruppen leihen und deren Erwartungen 1n ihre Ent-
scheidungen einfließen lassen.

ıne ausgepragte intermediäre Struktur und die Besetzung der Herrschaftspositionen
durch faktische Wahl sind die Voraussetzungen ur Einheit 1n der Vielfalt, für lang-
fristige Stabilität und Rahmenconsensus 1n der pluralistischen Gesellschaft. Der Rah-
INENCONSCHSUS beziehrt sıch daher nıcht LLUTLr auf den vOon allen Beteiligten gewünschten
Erhalt des Systems, sondern auch auf die Formen der Konfliktaustragung. Verhand-
lung, Vermittlung, Schlichtung, Zwangsschlichtung sınd 1n der pluralistischen Gesell-
chaft VO allen Beteiligten akzeptierte Vertahren der Konfliktlösung, daß sıch
der Rahmenconsensus nıcht NUur autf den Erhalt des 5Systems, sondern auch auf dıe
Techniken der Lösung der iımmer wieder auftretenden, unvermeijdlichen Konflikte
bezieht Z

Die VOTANSCHANSCHECN Überlegungen zeıgen, dafß die Behauptung, Vieltalt Zzerstore
die Einheit, eın unreflektiertes Postulat bildet. Eıne ausgepragte intermedıiäre Struktur,
die Besetzung der Herrschaftspositionen durch faktische Wahl, eın Consensus über
Techniken der Konfliktlösung Bedingungen, die 1n der pluralistischen Gesellschaft
ertüllt sınd ermöglichen Stabilität und einen umtassenden Rahmenconsensus, inner-
halb dessen die immer notwendigen Konflikte ausgetragen werden, ohne die „Einheıit“
des Systems gefährden.

Der Konflikt ıne Chance soz1aler Freiheit

Divergierende Interessen un: Konflikte sind die wesentlichen Indikatoren einer
pluralistischen Gesellschaft. Wır haben gesehen, W1e VON Thomas Hobbes bis Carl
Schmitt un Werner Weber, Ja bis hın ZUrr. modernen sozlologischen Theorie, dem
Phänomen des soz1alen Konflikts mi1t Furcht, Skepsis, Zurückhaltung begegnet wiırd.
Der Konflikt wiırd allenfalls als notwendiıges bel akzeptiert, als Zerstörer1s un
dysfunktional klassıfiziert. Wo INa  3 Harmonie un: allumfassenden Consensus alc
zentrale gesellschaftliche Werte definiert, sınd für Disharmonie un konfligierende
Auseinandersetzungen eın Platz Der „normale“ Zustand einer Gesellschaft wird
hier als eıiner der Integration, der Organısatıon, der Kooperatıon, des gleichgewichti-

Dahrendorf, 197
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p Funktionierens des 5Systems gesehen. Für Ralf Dahrendorf ISt das gleichgewichtige
Funktionssystem „als Idealvorstellung en schrecklicher Gedanke. Es 1St dıe Gesell-
schaft, 1n der jeder un jedes seinen festen Ort hat, seıne Rolle spielt, seine Funktion
ausübt; die Gesellschaft, 1n der alles WwW1e Schnürchen klappt und nıchts sıch daher
je A veriıindern braucht; die ein tür allemal richtig geordnete Gesellschaft.“ 28 Eın
solches Gesellschaftsmodell als utopisches Phantasieprodukt denkbar se1N, der
Versuch seiner Verwirklichung 1n der Praxiıs kann 1Ur Zur totalıtären Konsequenz,
Zu jenem graucn Einerlei der Gleichen führen, das die pertekte, harmonische Gesell-
schaft kennzeichnet. „Wer ine Gesellschaft ohne Konflikte herbeiführen will, IMUu
dies MMITt Terror und Polizeigewalt Cun; denn schon der Gedanke einer konfliktlosen
Gesellschaft 1St eın Gewaltakt der menschlichen Natur.“ A

Der soziale Konflikt 1St in der Tat Mit der Natur des Menschen als anthropologisches
Konstitutiyvum ZESETZT. Jeder Mensch besitzt 1ine speziıfısche Interpretation der Welt,
der Fülle der komplexen Erscheinungen. Jeder sieht dıe ınge, WEeNnNn oft auch 1Ur 1n
Nuancen, anders als seıin jeweiliger Interaktionspartner. Keıin Mensch kann autf die
Fülle der Fragen ine totale, iıne perfekte Antwort geben. Wo alle Kommunikations-
partner in der Totalıität ihrer Meinungen übereinstimmen würden, waäare eın Versiegen
der Kommunikation die unausweichliche Konsequenz. Auf das Gebiet der w1issen-
schaftlichen Kommunikation bezogen, formuliert Oswald VO  - Nell-Breuning: „An
dem Tas, dem keine wissenschaftlichen Meınungsverschiedenheiten mehr xäbe,
käme der wiıissenschaftliche Fortschritt WAar vielleicht nıcht um völligen Stillstand,
aber nach aller bisherigen Erfahrung der Menschheit würde bestimmt erlahmen ;:
das menschliche Geistesleben ware 1n Gefahr Zz.u versumpfen.“ 30

Die pluralistische Gesellschaft 1St. die Gesellschaft der permanenten Konflikte, wobei
VO  - allen beteiligten Partnern eın übergeordneter Rahmenconsensus, der Erhalt des
5Systems, akzeptiert wırd. Die Konflikte haben die Funktion, den soz1alen Wandel
voranzutreiben, Wege Zu Fortschritt FAn zeıgen und ständıg Perspektiven auf-
zuzeigen. Aufzeigen CUGT: Perspektiven bedeutet, da{fß das Gesichtsteld aller Be-
teilıgten erweıtert wırd, verfestigte Meınungen, Vorurteile und Strukturen aufgelöst
und somıt LEUE Wege ZuU Handeln und damıt zugleich nNEeEUE Möglichkeiten der Frei-
heit eröffnet werden.

Dahrendorf, 128
20 Ebd
4() Nell-Breuning, 249
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